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Steuerentlastungsgesetz am 27.05.2022 im 

BGBl. veröffentlicht

11 neue Paragraphen im ESt-Gesetz EStG § 112 

bis 122

FAQs Energiepreispauschale

Links zur Energiepreispauschale

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0749.pdf%27%5D__1654184175622
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/BJNR010050934.html#BJNR010050934BJNG024400123
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html
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https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-

politik/Energiepreispauschale-

Energiepreispauschale/Energiepreispauschale-

anspruchsberechtigung_168_569326.html

https://www.sbk.org/arbeitgeberservice/fachthem

en/steuerrecht/Energiepreispauschale-

Energiepreispauschale/

https://blog.minijob-zentrale.de/auch-minijobber-

koennen-die-Energiepreispauschale-erhalten/

Links zur Energiepreispauschale

https://www.haufe.de/steuern/gesetzgebung-politik/Energiepreispauschale-Energiepreispauschale/Energiepreispauschale-anspruchsberechtigung_168_569326.html
https://www.sbk.org/arbeitgeberservice/fachthemen/steuerrecht/energiepreispauschale-epp/
https://blog.minijob-zentrale.de/auch-minijobber-koennen-die-energiepreispauschale-erhalten/
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Beim erstmaligen Öffnen eines Mandanten nach 

dem Update > News4Users

Systemnachricht zur Vorbelegung
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Arbeitnehmer, die einen Eintritt bis zum 01.09.2022 haben 

(also über den Monatswechsel August/September beschäftigt 

sind) 

Arbeitnehmer, die im Merkmal Hauptbeschäftigung ein Ja haben 

Arbeitnehmer, die Steuerklasse 1-5 haben 

Arbeitnehmer, die keine Auslandsanschrift (Grenzpendler) haben

Welche Arbeitnehmer sind systemseitig vorbelegt?
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Arbeitnehmer, die einen Eintritt ab 02.09.2022 haben 

Arbeitnehmer, mit Steuerklasse 6

Personengruppe 109 mit 2% Pauschsteuer

Arbeitnehmer mit Auslandsanschrift > Land (nur bei 

Auslandswohnsitz) geschlüsselt

Personengruppe 998

Alle Arbeitnehmer bei LSt-Anmeldezeitraum jährlich

Welche Arbeitnehmer sind nicht systemseitig vorbelegt?
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Arbeitnehmer > Abrechnungsdaten > Lohnartengruppen > 

Unterstützung

Neue Abrechnungsdaten Energiepreispauschale
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Neue Abrechnungsdaten sind vollständig nur im 

Abrechnungsmonat September 2022 sichtbar

Im Falle von Korrekturen zur EPP muss Korrektur immer auf 

September 2022 erfolgen

Neue Abrechnungsdaten Energiepreispauschale
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Berechnetes Merkmal

Zeigt an, ob für den AN die EPP für die LSt-Anmeldung 

berücksichtigt wird

Merkmal Erstattung EPP LSt-Anmeldung
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AN ist anspruchsberechtigt und Auszahlung soll über AG 

laufen

Immer im Abrechnungsmonat September 2022 zu schlüsseln

Per Systemmigration sind AN vorbelegt

Merkmal Auszahlung Energiepreispauschale
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Grundsätzlich Auszahlung EPP bei Anmeldezeitraum 

vierteljährlich im Oktober

Falls doch im September > Merkmal auf Ja schlüsseln

Schlüsselung im September 2022 vornehmen

Merkmal Abw. Auszahlung im September bei 

vierteljährl. LStA
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Eingang Bestätigung 1. Dienstverhältnis kann hinterlegt 

werden

Bitte auch Hauptbeschäftigung unter Steuermerkmale auf 

Ja schlüsseln

Merkmal Bestätigung 1. Dienstverhältnis liegt vor
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Berechnete Lohnarten, können nicht manuell erfasst werden

September 2022 > Lohnartengruppen > Unterstützung

Arbeitnehmer, die nach Steuerklasse besteuert werden > 

Energiepreispauschale (stpfl/svfrei)

Minijobber mit 2% Pauschsteuer > Energiepreispauschale 

(stsv-frei)

Neue Lohnarten Energiepreispauschale
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Minijobber mit 2 % Pauschsteuer

Damit keine Pauschsteuer 2% gerechnet wird >  

Energiepreispauschale (stsv-frei)

Neue Lohnarten Energiepreispauschale
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September 2022 > Schnellerfassung > Neu > 

Energiepreispauschale

Formularvorlage enthält alle wichtigen Daten zur Prüfung der 

Anspruchsberechtigung

Neue Formularvorlage Schnellerfassung
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Firma > Auswertungen > Steuer > Energiepreispauschale

August (bei Anmeldezeitraum monatlich)

September (bei Anmeldezeitraum Quartal)

Dezember (bei Anmeldezeitraum jährlich) 

Neue Auswertung Energiepreispauschale
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Jahresende oder unterjähriger Austritt bei AN mit 

Steuerklasse 1-5 > Großbuchstabe E auf 

Lohnsteuerbescheinigung

Neuer Großbuchstabe Lohnsteuerbescheinigung
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Minijobber mit Pauschsteuer 2% erhalten keine 

Lohnsteuerbescheinigung

Auch nicht bei Auszahlung EPP

Gibt Minijobber eine Einkommenssteuererklärung ab (wenn 

noch andere Einkünfte) vorliegen > Angabe in der 

Steuererklärung, dass EPP durch AG ausgezahlt wurde

Großbuchstabe dient zur Kontrolle für das Finanzamt, um 

Doppelzahlungen zu vermeiden

Neuer Großbuchstabe Lohnsteuerbescheinigung
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Allen AN, die EPP erhalten, wird im Auszahlungsmonat (in der 

Regel September) ein Hinweis auf der Entgeltabrechnung 

angezeigt

Hinweistext Entgeltabrechnung
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Firma > Auswertungen > Steuer > Energiepreispauschale

August (bei Anmeldezeitraum monatlich)

September (bei Anmeldezeitraum Quartal)

Dezember (bei Anmeldezeitraum jährlich) 

Neue Auswertung Energiepreispauschale
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Refinanzierung EPP über LSt-Anmeldung August 2022

Lohnsteueranmeldung August 2022 fällig am 12.09.2022 (da 

10.09. ein Samstag)

Auszahlung an AN mit Lohnabrechnung September 2022

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich
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Systemnachricht beim Öffnen Mandant

Aufgelistete AN haben Anspruchsberechtigung erfüllt

Systemseitig Merkmal Auszahlung der 

Energiepreispauschale mit Ja vorbelegt

Bitte prüfen und ggf. ändern

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich
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Beim Berechnen August alle AN mit Ja > Berücksichtigung 

LSt-Anmeldung August 2022 in Kennziffer 35

AN mit Eintrittsdatum 01.09. (aber bereits vor Abrechnung 

August angelegt) können technisch nicht berücksichtigt 

werden, da im August noch nicht vorhanden

Bei Abrechnung September entsteht für diese AN eine 

berichtige LSt-Anmeldung August 

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich
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Betrag LSt-Anmeldung kann über Auswertung EPP 

nachvollzogen werden

August > Auswertungen > Steuer > Energiepreispauschale

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich
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Ausweis EPP auf Lohnjournal August 2022 (letzte Seite)

1 Lohnsteuerschuld/Guthaben 

ohne die Energiepreispauschale

2 Lohnsteuerschuld/Guthaben 

inklusive der Energiepreispauschale

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich
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§ 117 Abs. 2 Auszahlung EPP an AN (für Arbeitgeber mit 

monatlichem Anmeldezeitraum) ohne Ausnahme im 

September 2022

Auszahlung erfolgt systemseitig durch Vorbelegung des 

Merkmals Auszahlung Energiepreispauschale im 

September 2022 mit Ja

Auszahlung in einem späteren Monat laut Gesetzgeber bei 

monatlicher Lohnsteuer nicht erlaubt 

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich
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Refinanzierung EPP über LSt-Anmeldung Juli 2022

Lohnsteueranmeldung Juli 2022 (wird deklariert als August 

2022) fällig am 12.09.2022 (da 10.09. ein Samstag)

Auszahlung an AN mit Lohnabrechnung September 2022

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich - Folgemonat
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Systemnachricht beim Öffnen Mandant

Aufgelistete AN haben Anspruchsberechtigung erfüllt

Systemseitig Merkmal Auszahlung der 

Energiepreispauschale mit Ja vorbelegt

Bitte prüfen und ggf. ändern

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich - Folgemonat
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Beim Berechnen Juli alle AN mit Ja > Berücksichtigung LSt-

Anmeldung Juli 2022 in Kennziffer 35

AN mit Eintrittsdatum 01.09. (aber bereits vor Abrechnung Juli 

angelegt) können technisch nicht berücksichtigt werden, da im 

August noch nicht vorhanden

Bei Abrechnung September entsteht für diese AN eine 

berichtige LSt-Anmeldung August 

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich - Folgemonat
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Betrag LSt-Anmeldung kann über Auswertung EPP 

nachvollzogen werden

Juli > Auswertungen > Steuer > Energiepreispauschale

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich - Folgemonat
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Ausweis EPP auf Lohnjournal Juli 2022 (letzte Seite)

1 Lohnsteuerschuld/Guthaben 

ohne die Energiepreispauschale

2 Lohnsteuerschuld/Guthaben 

inklusive der Energiepreispauschale

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich - Folgemonat
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§ 117 Abs. 2 Auszahlung EPP an AN (für Arbeitgeber mit 

monatlichem Anmeldezeitraum) ohne Ausnahme im 

September 2022

Auszahlung erfolgt systemseitig durch Vorbelegung des 

Merkmals Auszahlung Energiepreispauschale im 

September 2022 mit Ja

Auszahlung in einem späteren Monat laut Gesetzgeber bei 

monatlicher Lohnsteuer nicht erlaubt 

Anmeldezeitraum Lohnsteuer monatlich - Folgemonat
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Refinanzierung EPP über LSt-Anmeldung III. Quartal 2022

Lohnsteueranmeldung III. Quartal fällig am 10.10.2022

Auszahlung an AN mit Lohnabrechnung Oktober 2022

Anmeldezeitraum Lohnsteuer vierteljährlich
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Systemnachricht beim Öffnen Mandant

Aufgelistete AN haben Anspruchsberechtigung erfüllt

Systemseitig Merkmal Auszahlung der 

Energiepreispauschale mit Ja vorbelegt

Bitte prüfen und ggf. ändern

Anmeldezeitraum Lohnsteuer vierteljährlich
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Beim Berechnen September alle AN mit Ja > Berücksichtigung 

LSt-Anmeldung III. Quartal 2022 in Kennziffer 35

Anmeldezeitraum Lohnsteuer vierteljährlich
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Betrag LSt-Anmeldung kann über Auswertung EPP 

nachvollzogen werden

September > Auswertungen > Steuer > 

Energiepreispauschale

Anmeldezeitraum Lohnsteuer vierteljährlich
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Ausweis EPP auf Lohnjournal September 2022 (letzte Seite)

Darstellung wie bei monatlich beschrieben

Anmeldezeitraum Lohnsteuer vierteljährlich
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§ 117 Abs. 3 Auszahlung EPP an AN (für Arbeitgeber mit 

vierteljährlichem Anmeldezeitraum) im Oktober 2022

Auszahlung erfolgt systemseitig durch Vorbelegung des 

Merkmals Auszahlung Energiepreispauschale im 

September 2022 mit Ja

Soll Auszahlung bereits im September erfolgen > 

Lohnartengruppen > Unterstützung > Abw. Auszahlung 

im September bei vierteljährl. LStA. > Ja im September 

Anmeldezeitraum Lohnsteuer vierteljährlich
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Lohnsteueranmeldung 2022 fällig am 10.01.2023

§ 117 Abs. 3 Arbeitgeber kann auf die Auszahlung der EPP 

verzichten

Die Arbeitnehmer erhalten die EPP über Steuererklärung

Anmeldezeitraum Lohnsteuer jährlich
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Systemnachricht beim Öffnen Mandant

Systemseitig keine Vorbelegung zur EPP

Soll EPP doch ausgezahlt werden, im September 

anspruchsberechtigte AN manuell schlüsseln

Auszahlung an AN im September 2022

Anmeldezeitraum Lohnsteuer jährlich
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Konsolidieren wie bisher möglich

Abrechnen erster Mandanten des Konsolidierungskreises kommt 

Hinweis

Konsolidierung LSt-Anmeldungen
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Abrechnen letzter Mandant des Konsolidierungskreises öffnet sich 

Dialog

EPP wird im Konsolidierung-Dialog von allen Mandanten des 

Konsolidierungskreises zusammengeführt

Konsolidierung LSt-Anmeldungen
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Dienste > ELSTER > LSt-Anmeldungen zusammenfassen können 

zu der systemseitig entstandenen LSt-Anmeldung noch manuell 

Beträge berücksichtigt werden

Manuelles Anpassen der systemseitig entstandenen EPP ist nur in 

den Abrechnungsmonaten August (Anmeldezeitraum monatlich), 

September (Anmeldezeitraum vierteljährlich) und Dezember 

(Anmeldezeitraum jährlich) in 2022 möglich 

In allen anderen Monaten ist das Kennzeichen EPP sichtbar, jedoch 

nicht bearbeitbar

Manuelles Zusammenfassen LSt-Anmeldung
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In Kennziffer EPP nur ein Vielfaches von 300 € möglich

Ansonsten Button Fertigstellen nicht aktiv

Falls ursprüngliche Anmeldung bereits an FA übermittelt > Feld 

Berichtige Anmeldung auf Ja

Manuelles Zusammenfassen LSt-Anmeldung
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Merkmal LSt-Anmeldung – Anmeldezeitraum kann in den Monaten 

August bis Dezember 2022 nicht geändert werden

Wird Merkmal doch geändert > Fehler beim Berechnen

Sperrung Änderung Anmeldezeitraum
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PGS 998 und Merkmal Auszahlung Energiepreispauschale auf Ja

PGS 109, Merkmal Hauptbeschäftigung auf Nein und Merkmal 

Auszahlung Energiepreispauschale auf Ja

Warnungen und Hinweise
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PGS 109, Merkmal Hauptbeschäftigung auf Nein, Merkmal 

Bestätigung 1. Dienstverhältnis liegt vor auf Ja und Merkmal 

Auszahlung Energiepreispauschale auf Ja

PGS 109, Merkmal Hauptbeschäftigung auf Ja, Merkmal 

Bestätigung 1. Dienstverhältnis liegt vor auf Nein und Merkmal 

Auszahlung Energiepreispauschale auf Ja

Warnungen und Hinweise
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PGS 110, Steuerstatus ungleich 1-5 und Merkmal Auszahlung 

Energiepreispauschale auf Ja

PGS 101, Steuerstatus ungleich 1-5 und Merkmal Auszahlung 

Energiepreispauschale auf Ja

Steuerstatus pauschal 5% Land- und Forstwirtschaft und 

Merkmal Auszahlung Energiepreispauschale auf Ja

Warnungen und Hinweise
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Berechnen Firma August (bei monatlich) oder September 

(vierteljährlich)

Berechnen Firma nach Korrektur EPP

Warnungen und Hinweise
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Referenzmonat für Korrekturen ist September 2022

Also immer Korrektur AN im September 2022

Wenn sich Änderungen in der EPP ergeben, kommt immer eine 

berichtigte LSt-Anmeldung (z.B. für August bei monatlicher Abgabe) 

Für Korrekturen, die nicht die EPP betreffen, bleibt das Verhalten wie 

bisher

Korrekturen zur EPP werden nicht im Abrechnungsmonat, aus dem 

die Korrektur gemacht wurde, ausgewiesen

Lohnjournal des ursprünglichen Monates bleibt unverändert 

Auszahlungsliste aktueller Monat ohne Berichtigung August (bei 

monatlicher Abgabe)

Korrektur EPP
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Im aktuellen Abrechnungsmonat Auswertung 

Energiepreispauschale sichtbar

Geänderte AN werden mit Stern gekennzeichnet

Korrektur EPP
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Im aktuellen Abrechnungsmonat Auswertung 

Energiepreispauschale sichtbar

Geänderte AN werden mit Stern gekennzeichnet

Soll Differenz aus August (bei monatlicher Abgabe) auf 

Auszahlungsliste aktueller Abrechnungsmonat berichtigt werden > 

Firma > Abrechnungsdaten > Lohnsteuer > Zuständiges 

Finanzamt / Zahlungsverkehr

Korrektur EPP
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Wechsel im September 2022 zu edlohn

Nach Anlage Systemnachricht zur Vorbelegung

EPP kann im September ausbezahlt werden

Erstattung über LSt-Anmeldung muss über ELSTER erfolgen bei 

monatlicher Abgabe

Bei vierteljährlich und jährlich kann Erstattung über LSt-Anmeldung in 

edlohn erfolgen

Systemwechsel und EPP
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Wechsel im September 2022 zu Fremdsystem

Bei monatlicher Abgabe Erstattung EPP über Dienste > ELSTER > 

LSt-Anmeldungen zusammenfassen

Auszahlung EPP im neuen System

Systemwechsel und EPP
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Verrechnung EPP mit LSt > August bei monatlich

Auszahlung an AN > September bei monatlich

Aktualisierung Konten über Dienste > Rechnungswesen > 

Kontenzuordnung aktualisieren

Aktualisierung muss in beiden Monaten durchgeführt werden

Verbuchung EPP
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Leistung entsteht im Monat der Auszahlung an den AN

Leistung entsteht beim Abrechnen

Bei Auszahlung EPP in einem späteren Monat über Korrektur, 

entsteht die Leistung im Korrektur-Monat

Leistungsnummer ETL-Standard 262/6

Leistung EPP
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!
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